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Regeste

Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 14. September
2022 (6B_878/2022) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht trat auf eine von A.________ gegen die Verfügung des Kantonsgerichts
Luzern vom 17. Juni 2022 erhobene Beschwerde aus formellen Gründen nicht ein (Urteil
6B_878/2022 vom 14. September 2022). A.________ gelangt am 10. Oktober 2022 mit
einer als "Revision" bezeichneten Eingabe an das Bundesgericht.

E. 2
Entscheide des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Das Bundesgericht kann auf seine Urteile nur zurückkommen, wenn einer der in
den Art. 121 ff. BGG abschliessend aufgeführten Revisionsgründe vorliegt. Allfällige
Revisionsgründe sind in gedrängter Form darzulegen (vgl. Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art.
121-123 BGG ). Der Revisionsgrund hat sich auf den Gegenstand des zu revidierenden
Urteils zu beziehen; handelt es sich dabei um einen Nichteintretensentscheid, muss der
Revisionsgrund die Nichteintretensmotive beschlagen. Die Revision dient nicht der
Korrektur einer angeblich unrichtigen rechtlichen Würdigung oder Rechtsauffassung des
Bundesgerichts. Sie eröffnet dem Gesuchsteller insbesondere nicht die Möglichkeit, die
Rechtslage erneut zu diskutieren und eine Wiedererwägung des bundesgerichtlichen Urteils
zu verlangen, das er für unrichtig hält (vgl. Urteil 6F_29/2022 vom 24. Oktober 2022 E. 2).

E. 3
Das Bundesgericht trat am 14. September 2022 auf die vom Gesuchsteller und damaligen
Beschwerdeführer erhobene Beschwerde nicht ein, weil sie den gesetzlichen
Begründungsanforderungen offensichtlich nicht genügte. Diese formellrechtliche
Würdigung lässt sich als solche im Revisionsverfahren nicht überprüfen. Dass und
inwiefern das Bundesgericht mit dem von ihm getroffenen Nichteintretensentscheid einen
Revisionsgrund gemäss Art. 121 ff. BGG gesetzt haben könnte, zeigt der Gesuchsteller in
seiner Eingabe nicht ansatzweise auf. Er kritisiert vielmehr einerseits das Nichteintreten als
solches, was unzulässig ist. Andererseits äussert er sich erneut zum Einspracheentscheid der
SUVA vom 18. Februar 2022 und zu mit diesem zusammenhängenden Umständen, die
jedoch - wie schon im Nichteintretensentscheid vom 14. September 2022 festgehalten -
nicht Gegenstand des betreffenden Nichteintretensentscheids waren und folglich auch nicht
Gegenstand des Revisionsverfahrens bilden können. Soweit der Gesuchsteller daneben eine
Beurteilung durch "unvoreingenommene Richter" verlangt, legt er im Übrigen in keiner
Weise dar, inwiefern mit dem Nichteintretensentscheid vom 14. September 2022



Ausstandsvorschriften im Sinne von Art. 121 lit. a BGG verletzt worden wären. Dem
Revisionsgesuch fehlt es damit im Ergebnis ebenfalls an einer hinreichenden Begründung.

E. 4
Auf das Revisionsgesuch ist mangels tauglicher Begründung nicht einzutreten. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens trägt der Gesuchsteller die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Seiner finanziellen Lage ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen (
Art. 65 Abs. 2 BGG ).

E. 5
Das Bundesgericht behält sich vor, weitere offensichtlich unzulässige Eingaben des
Gesuchstellers in dieser Sache ohne förmliche Behandlung abzulegen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


